
KONTAKTDATEN DES KINDES

AUSWEIS KIND AUSWEIS BEGLEITPERSON

DATUM:

NAMEN IN DRUCKBUCHSTABEN UNTERSCHRIFT(EN)

Ich habe mit heutigem Datum den/die beantragten Schwimmbadausweis(e) erhalten und stimme den oben aufgeführten Bestimmungen zu.

✗

ANTRAG SCHWIMMBADAUSWEIS UND BEDINGUNGEN
Die Berliner Bäderbetriebe gewähren den Zutritt für Vereinsmitglieder mit einem speziellen Zugangssystem, um somit einen Überblick über 
die Auslastung der Wasserzeiten zu erhalten. Hierfür ist ein spezieller Schwimmbadausweis erforderlich, den unsere Vereinsmitglieder als 
Erstausstellung im Rahmen der Mitgliedschaft mit diesem Schreiben erhalten. Dieser Schwimmbadausweis ist zugleich auch der neue Mit-
gliedsausweis für die Abteilung Schwimmen.

Die Ausweisinhaber haften für alle Folgen eines etwaigen Kartenmißbrauchs. Der Verlust des Schwimmbadausweises ist dem Verein (Ge-
schäftsstelle) umgehend mitzuteilen. Für eine Neuausstellung wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von € 10,- erhoben.

Der Zutritt zur Schwimmhalle ist nur mit dem Schwimmbadausweis möglich. Wird dieser Schwimmbadausweis vergessen gibt es keine 
andere Möglichkeit zum Betreten der Schwimmhalle, das Kind kann dann nicht am Schwimmen teilnehmen.

Besonders Eltern müssen darauf achten, dass die Kinder die Ausweise dabei haben, wenn sie die Kinder mit dem Auto absetzen und selbst 
nicht in die Schwimmhalle kommen. Die FITMACHER empfehlen eine eigene Schwimmtasche, wo der Schwimmbadausweis dauerhaft ver-
bleibt. Für im Vorraum wartende Kinder besteht keine Aufsichtspflicht durch den Verein.

Für Kinder bis zum siebten Lebensjahr kann ein Schwimmbadausweis für Begleitpersonen ausgestellt werden. Begleitpersonen dürfen den 
Kindern nur beim Umziehen helfen. Wird der Schwimmbadausweis für Begleitpersonen vergessen, kann vor Ort der Zutritt von Begleitper-
sonen nicht ermöglicht werden. Entfällt die Berechtigung eines Schwimmbadausweises für Begleitpersonen durch das Alter des Kindes, so 
ist deser Ausweis unaufgefordert bei der Einlasskontrolle an unseren Vereinsvertreter abzugeben. Geschieht dies nicht, so ist der Verein 
berechtigt die entsprechende Karte kostenpflichtig sperren zu lassen und hierfür eine Verwaltungsgebühr in Höhe von € 10,- zu erheben. 

Endet das Sportangebot Schwimmen bzw. die Mitgliedschaft im Verein, so ist der überlassene Schwimmbadausweis unaufgefordert bei 
der Einlasskontrolle an unseren Vereinsvertreter zu übergeben. Dies schließt auch etwaige Ausweise für Begleitpersonen mit ein. Geschieht 
dies nicht, so ist der Verein berechtigt die entsprechende Karte kostenpflichtig sperren zu lassen und hierfür eine Verwaltungsgebühr in 
Höhe von € 10,- zu erheben. 

Es gilt die Hausordnung der Berliner Bäderbetriebe.
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SCHWIMMBADAUSWEIS

VORNAME

NAME

GEBURTSDATUMFRAU HERR

STRASSE UND HAUS-NR.

PLZ ORT

TELEFONNUMMER

MOBILNUMMER

EMAILADRESSE

SCHWIMMBADAUSWEIS
Kind

SCHWIMMBADAUSWEIS
Erwachsener


